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Homeoffice-Pauschale  

 

Wenn der häusliche Arbeitsplatz des Steuerpflichtigen nicht die Voraussetzungen 
für den Abzug von Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer erfüllt, kann 
der Steuerpflichtige einen pauschalen Betrag von 5 EUR pro Kalendertag 
abziehen, an dem er seine gesamte betriebliche oder berufliche Tätigkeit in der 
häuslichen Wohnung ausübt.  

Die Tätigkeit kann zum Beispiel auch in der Küche oder im Wohnzimmer (gilt 
normalerweise nicht als "Arbeitsplatz") ausgeübt werden. Mit der 
Tagespauschale sind alle (Mehr-) Aufwendungen für die Nutzung der häuslichen 
Wohnung abgegolten.  

Der Abzug der Tagespauschale für einen häuslichen Arbeitsplatz ist auf einen 
Höchstbetrag von 600 EUR im Wirtschafts- oder Kalenderjahr für die gesamte 
betriebliche und berufliche Betätigung des Steuerpflichtigen begrenzt. Wenn der 
Steuerpflichtige verschiedene betriebliche oder berufliche Tätigkeiten ausübt, 
sind sowohl die Tagespauschale von 5 EUR als auch der Höchstbetrag von 
600 EUR auf die verschiedenen Betätigungen aufzuteilen. Es erfolgt keine 
tätigkeitsbezogene Vervielfachung. 

Hinweis: Fahren Sie an einem Tag zu Ihrer Arbeitsstätte und arbeiten dann am 
Abend noch von zu Hause aus, können Sie für diesen Tag keine Homeoffice-
Pauschale geltend machen. 

 


